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Verordnung  des  Bundesrats über  die  Mindestbesteuerung grosser Unternehmensgrup- 
pen (Mindestbesteuerungsverordnung, MindStV). 
Stellungnahme  des  Kantons Bern 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin  

Von  August bis November  2022  fand  die  Vernehmlassung zu einem ersten Teil dieser Verord-
nung statt. Dazu wird auf  die  Stellungnahme  des  Kantons Bern vom  9.  November  2022  (RRB  
1132/2022)  verwiesen. Zum zweiten Teil  der  Verordnung ist  am 24. Mai 2023 die  Vernehmlas-
sung eröffnet worden. Inhalt ist insbesondere das Verfahren zur Erhebung  der  neuen Ergän-
zungssteuer,  die  Regelung  des  Steuerstrafrechts sowie  die  Abrechnung zwischen  den  Gemein-
wesen.  

Der  Regierungsrat dankt für  die  Gelegenheit zur Stellungnahme und stimmt dem Verordnungs-
entwurf im Grundsatz zu. Ein zentrales Informationssystem und eine einzige örtliche Zuständig-
keit machen sowohl aus Sicht  der  Unternehmen als auch  der  kantonalen Steuerverwaltungen  
Sinn,  da dadurch beidseitig Ressourcen geschont werden können. Ebenfalls begrüsst wird  die  
gesetzlich vorgeschriebene elektronischen Veranlagung. Wünschenswert wäre im Zeichen  der  
Digitalisierung mittelfristig, dass  die  gesamten Prozesse (bspw.  die  elektronische Abrechnung 
zwischen  den  Kantonen) einheitlich und elektronisch erfolgen. 

Dass wo immer möglich  die  bewährten Verfahrensbestimmungen  der  direkten Bundessteuer 
angewendet werden sollen, ist nachvollziehbar und sachgerecht.  Die  Umsetzung mittels eines 
generellen Verweises auf  den  fünften Teil  des  Bundesgesetzes über  die  direkte Bundessteuer 
(rund siebzig Artikel) unter Vorbehalt eines expliziten Ausschlusses gewisser Artikel erschwert 
aber  die  Übersicht und Verständlichkeit  des  Erlasses.  Der  Kanton Bern regt  an, die  notwendi-
gen Bestimmungen  der  Leserlichkeit halber direkt abzubilden — analog denjenigen zum Steuer-
strafrecht. Alternativ könnte mit spezifischen positiven Verweisen gearbeitet werden. 
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Zu bemerken ist, dass  die  Erfahrungen und Systeme  der  Kantone zur Veranlagung und dem 
Bezug  der  direkten Bundessteuer nur beschränkt für das Ergänzungssteuerverfahren herange-
zogen werden können: 
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• Die  Bezugssysteme  der  Kantone müssen ergänzt werden, da  es  sich um eine neue Steuer 
mit neuen Fälligkeitszeitpunkten handelt. 

• Durch  die  Bestimmungen zur Abrechnung zwischen Bund, Kantonen und  den  zwingend zu 
berücksichtigenden Gemeinden entstehen neue Finanzflüsse, welche nur teilweise über be-
stehende Prozesse abgewickelt werden können. 

• Die  Rechtsmittelverfahren führen bei  der  Ergänzungssteuer über das Bundesverwaltungs-
gericht und richten sich nach dem Verfahrensrecht  des  Bundes. Bei  der  direkten Bundes-
steuer führt  der  Rechtsmittelweg dagegen über  die  kantonalen Gerichtsbehörden und richtet 
sich nach kantonalem Verfahrensrecht. 

Damit  die  Umsetzung für  die  Kantone dennoch so einfach wie möglich gestaltet werden kann, 
regt  der  Kanton Bern  an,  zumindest  die  Bestimmungen zur Fälligkeit und zur Abrechnung zwi-
schen Bund und Kantonen zu überdenken: 

• Die  Verordnung sieht Fälligkeiten  in  Abhängigkeit  des  Geschäftsjahres vor. Das führt zu ei-
ner grossen Vielzahl  von  Fälligkeitszeitpunkten, welche  von den  kantonalen Bezugsapplika-
tionen abgebildet werden müssten. Wünschenswert wäre demgegenüber ein einheitlicher 
Fälligkeitszeitpunkt analog  der  direkten Bundessteuer. 

• Bei  der  Abrechnung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden sollte eine Regelung ge-
wählt werden, welche eine Verwendung  von  bestehenden Abrechnungsgefässen und -sys-
temen ermöglicht (bspw. DMAK für  die  Abrechnung mit dem Bund). Dazu wäre insbeson-
dere  die  Bestimmung betreffend Abrechnung  der  kantonalen Anteile zu vereinfachen. 

Ähnlich äussert sich  die  Konferenz  der  kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren 
(FDK)  in  ihrer Stellungnahme vom  7.  Juli  2023,  ergänzend wird darauf verwiesen.1  

Der  Regierungsrat dankt Ihnen für  die  Berücksichtigung seiner Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Im Namen  des  Regierungsrates  

 

Philippe  Müller 
Regierungspräsident 

Christoph  Auer  
Staatsschreiber 

Verteiler 
— Finanzdirektion 

https://www.fdk-cdf.chNmedia/FDK  CDF/Dokumente/Themen/Steuerp_olitik/Unternehmensbesteue- 
rung/230707 DET VO2 VI Stn FDKV DEF  D  UZ.pdf?rev=ccb778bd10734fc5940bd7aa4ef565dc;  
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